Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Soziales
Jugendamt

Verwaltungsfestlegung 
bei der Hinzuziehung und Kostenübernahme der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vereinbarung gemäß § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung) 
1. Freie/privat - gewerbliche Trägern der Jugendhilfe bzw. Einrichtungen und Dienste, die Leistungen nach dem SGB VIII, KJHG erbringen und mit denen eine Vereinbarung gemäß § 8a Abs. 2, SGB VIII abgeschlossen wurde (im folgenden kurz: freie Träger/   Einrichtungen der Jugendhilfe), wird vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe eine regionale Fachkräfteliste (analog der Sozialraumbereiche in der Stadt Dresden), diese Verfahrensfestlegung sowie das Formular „Dokumentation und Abrechnung der Leistung einer hinzugezogenen „insoweit erfahrenen Fachkraft“ nach § 8a SGB VIII übergeben bzw. in das Fachkräfteportal des JugendInfoService gestellt.

2. Stehen den freien Trägern/Einrichtungen der Jugendhilfe keine bzw. zum  Zeitpunkt des Bedarfes keine eigenen „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ zur Verfügung, können die freien Träger/Einrichtungen der Jugendhilfe auf eine Fachkraft aus der regionalen Fachkräfteliste in ihrer aktuellen Fassung zurückgreifen.

3. Die freien Träger/Einrichtungen der Jugendhilfe sind verpflichtet, die Notwendigkeit der Hinzuziehung auf dem Formblatt „Dokumentation und Abrechnung der Leistungen einer hinzugezogenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII“ zu dokumentieren.

4. Die freien Träger/Einrichtungen der Jugendhilfe können die Erstattung der Kosten der hinzugezogenen Fachkraft beim öffentlichen Träger der Jugendhilfe beantragen. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe ist im Verhältnis zu den freien Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe berechtigt und verpflichtet, die Kosten der Fachkraft direkt an diese zu überweisen. 

5. Die Kostenerstattung ist im Jugendamt, Abteilung Kinder- und Jugendförderung, Sachgebiet Zuschusswesen zu beantragen.
6. Die Pflege und Aktualisierung der Fachkräfteliste erfolgt durch das Jugendamt, Abteilung Kinder- und Jugendförderung (laufend).
